
Die Veröffentlichung des nachfolgenden
Beschlusses des Planungs- und Bau -
ausschusses im „Amtsblatt der Stadt
Mönchengladbach“ wird angeordnet:

– Aufstellung
eines Bebauungsplanes;
Öffentliche Auslegung eines
Bebauungsplanentwurfes –

Der Planungs- und Bauausschuss der
Stadt Mönchengladbach hat in seiner Sit-
zung am 30.01.2018 folgenden Beschluss
gefasst:

Bebauungsplan Nr. 780/O, Bebauungs-
plan der Innenentwicklung gemäß § 13a
Baugesetzbuch (BauGB)

Stadtbezirk Ost – Giesenkirchen, Gebiet
südlich der Konstantinstraße, zwischen
der Friesenstraße und der Brüderstraße
(siehe Abbildung)

„Der Planungs- und Bauausschuss be-
schließt gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1
BauGB in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBl. I
S. 3634):

1. Einen Bebauungsplan mit Festsetzun-
gen im Sinne des § 30 BauGB für den
im vorliegenden Bebauungsplanent-
wurf Nr. 780/O (Deckblatt zum Bebau-
ungsplan R Nr. 3005 und zur 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes R Nr. 3005
in Textform) bezeichneten Planbereich
im Stadtbezirk Ost – Giesenkirchen,
Gebiet südlich der Konstantinstraße,
zwischen der Friesenstraße und der
Brüderstraße gemäß § 13a BauGB im
beschleunigten Verfahren aufzustellen.

Planungsziele:
Integration des ehemaligen Standortes
der Gemeinschaftsgrundschule Frie-
senstraße und dessen Umfeld in die
bestehenden Wohnbereiche des
Stadtteiles.
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Der Oberbürgermeister gibt bekannt:



2. Den vorliegenden Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 780/O mit der Begrün-
dung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffent-
lich auszulegen;

3. den Bebauungsplan R Nr. 3005 und
die 1. Änderung des Bebauungsplanes
R Nr. 3005 in Textform aufzuheben,
soweit diese durch das Gebiet des Be-
bauungsplanes Nr. 780/O betroffen
sind“. 

Von der Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird gemäß
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 13
Abs. 3 Satz 1 BauGB abgesehen.

Bekanntmachungsanordnung

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB wird der Be-
schluss des Planungs- und Bauausschus-
ses, einen Bebauungsplan aufzustellen,
hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf des vorgenannten Bebau-
ungsplanes wird mit dem Entwurf der
Begründung in der Zeit vom 27.02.2018
bis einschließlich 29.03.2018 im Fach -
bereich Stadtentwicklung und Planung,
Rathaus Rheydt, Eingang G, im Foyer des
III. Obergeschosses, in den Zeiten

Montag bis Donnerstag
von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr
und Freitag
von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr,

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus-
gelegt. 

Auch kann der Entwurf des Bebauungs-
planes und der Entwurf der Begründung
während der Auslegungsfrist im Internet
auf der Homepage der Stadt Mönchen-
gladbach
(http://www.moenchengladbach.de
<Rathaus> <Stadtplanung>
<Aktuelle Bauleitplanverfahren>)
eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist kann jeder-
mann zu dem Planentwurf schriftlich oder
zur Niederschrift Stellungnahmen abge-
ben. 
Gemäß § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 6
BauGB wird darauf hingewiesen, dass
nicht fristgerecht abgegebene Stellung -
nahmen bei der Beschlussfassung über
den Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben können. 

Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634) auf § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann
Entschädigung verlangen, wenn die
in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er
kann die Fälligkeit des Anspruches
dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schrift-
lich bei dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt.“

„(4) Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die in Absatz 3 Satz 1 be-
zeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird.“

Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634) auf § 215 Abs. 1 BauGB:

„(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3 beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplans
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beacht -
liche Mängel des Abwägungs -
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Flächennutzungs-
planes oder der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler
nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.“

Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666); zuletzt geändert durch Ar -
tikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015
(GV. NRW. S. 496):

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet 

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 01.02.2018

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Die Veröffentlichung des nachfolgenden
Beschlusses des Planungs- und Bauaus-
schusses im „Amtsblatt der Stadt Mön-
chengladbach“ wird angeordnet:

Erneute Aufstellung
eines Bauleitplanes

Der Planungs- und Bauausschuss hat in
seiner Sitzung am 30.01.2018 folgenden
Beschluss gefasst:

„Der Planungs- und Bauausschuss be-
schließt gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1
BauGB in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.
3634):

1. Einen Bebauungsplan mit Festsetzun-
gen im Sinne des § 30 Baugesetzbuch
für das nachstehend umgrenzte Gebiet
aufzustellen:

Stadtbezirk Ost – Lürrip, Gebiet zwi-
schen der Breitenbachstraße und der
Kranzstraße, nördlich der Lürriper
Straße.

Planungsziel:
Entwicklung eines neuen urbanen
Wohnquartiers mit untergeordnet ge-
werblichen Nutzungen bzw. Dienstlei-
stungsnutzungen auf den bisher teils
gewerblich genutzten, teils brachlie-
genden innerstädtischen Flächen. Rea-
lisierung einer zentralen Wasserfläche
sowie ergänzender Grün- und Frei -
flächen. 

2. Durch diesen erneuten Aufstellungsbe-
schluss den in seinem Geltungsbereich
am 25.02.2014 durch den Planungs-
und Bauausschuss der Stadt Mön-
chengladbach gefassten und am
15.03.2014 im Amtsblatt der Stadt
Mönchengladbach bekannt gemachten
Aufstellungsbeschluss zu ersetzen.“

Auf die beigefügte Abbildung wird hin -
gewiesen.

Bekanntmachungsanordnung

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB wird der Be-
schluss des Planungs- und Bauausschus-
ses hiermit ortsüblich bekannt gemacht.

Dieser Aufstellungsbeschluss ermöglicht
die Anwendung des zweiten Teiles des
Baugesetzbuches, den Erlass von Ver -
änderungssperren und die Zurückstellung
von Baugesuchen, sobald und soweit
Sicherungsmaßnahmen für die Bauleit -
planung erforderlich werden.

Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 des Bau -
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017
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(BGBl. I S. 3634) auf § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann
Entschädigung verlangen, wenn die in
den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er
kann die Fälligkeit des Anspruches
dadurch herbeiführen, dass er die
Leis tung der Entschädigung schriftlich
bei dem Entschädigungspflichtigen
beantragt.“

„(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt,
wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruches
herbeigeführt wird.“

Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634) auf § 215 Abs. 1 BauGB:

„(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3 beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplans
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beacht -
liche Mängel des Abwägungs -
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
seit Bekanntmachung des Flächennut-

zungsplanes oder der Satzung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde unter
Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a be-
achtlich sind.“

Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666); zuletzt geändert durch Ar -
tikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015
(GV. NRW. S. 496):

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsb -
eschluss vorher beanstandet 

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 01.02.2018

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Planfeststellungsverfahren nach § 17a
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) i.V.m.
§§ 73, 76 ff. Verwaltungsverfahrensge-
setz (VwVfG NRW) für den 8-streifigen
Ausbau der A 40 zwischen den An-
schlussstellen Duisburg-Homberg und
Duisburg-Häfen einschließlich dem Er-
satzneubau der Rhein brücke Neuen-
kamp von Bau-km 34+100 bis Bau-km
38+460/ 560, einschließlich der notwen-
digen Folgemaßnahmen an Verkehrs-
wegen und Anlagen Dritter auf dem Ge-
biet der Städte Duisburg, Kamp-Lintfort
und Mönchengladbach.

Die DEGES – Deutsche Einheit Fern-
straßenplanungs- und -bau GmbH hat für
das o. a. Bauvorhaben die Durchführung
des Planfeststellungsverfahrens beantragt. 
Für das Vorhaben besteht eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umwelt -
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verträglichkeitsprüfung gem. § 5 i.V.m. § 1
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Die
Vorhabenträgerin hat einen Bericht zu den
voraussichtlichen Umweltauswirkungen
des Vorhabens (UVP-Bericht) gem. § 16
UVPG vorgelegt. Für das Bauvorhaben
einschließlich der landschaftspflegeri-
schen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
werden Grundstücke auf dem Gebiet der

Stadt Duisburg
Duisburg       Flur 3, 4, 8, 12, 13, 14, 301
Homberg      Flur 1, 2, 8, 10, 12, 13
RheinhausenFlur 1, 2, 26
Beeck           Flur 46, 48
Rumlen         Flur 1

Stadt Kamp-Lintfort
Gemarkung Kamp Flur 18

Stadt Mönchengladbach
Gemarkung Rheindahlen Flur 11

beansprucht. 

Die Stadt Mönchengladbach ist lediglich
durch die Entsiegelung und Entwicklung
von Waldstandorten als Kompensations-
maßnahme betroffen.

Der Plan (Zeichnungen, Erläuterungen und
entscheidungserhebliche Unterlagen) so-
wie der Umweltbericht liegen in der Zeit 

vom 28.02.2018 bis 27.03.2018

bei der 

Stadtverwaltung Mönchengladbach,
Rathaus Rheydt, Eingang G (Karstadt-
Gebäude), Markt 11, 41236 Mönchen-
gladbach, Fach bereich Geoinformation,
Geodatenzentrum, 2. Etage, Zimmer
2004

während der Dienststunden 

Montag bis Mittwoch
von 7.45 Uhr – 12.30 Uhr
und 14.00 Uhr – 15.00 Uhr
Donnerstag
von 7.45 Uhr – 12.30 Uhr
und 14.00 Uhr – 16.30 Uhr
Freitag
von 7.45 Uhr – 11.00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Die Planunterlagen, einschließlich des
UVP-Berichts und der das Verfahren be-
treffenden entscheidungserheblichen Un-
terlagen, sind auch über die Internetseite
der Stadt Mönchengladbach
(www.stadtmg.de/Auslegung) sowie die
Homepage der Bezirksregierung Düssel-
dorf, unter der Rubrik „Aktuelle Offen -
lagen“ zugänglich. Außerdem sind die
Planunterlagen auch in dem zentralen In-
ternetportal im Sinne von § 20 UVPG
(www.uvp.nrw.de) einzusehen. Maßgeb-
lich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht
ausgelegten Unterlagen (§ 27a Abs. 1
VwVfG NRW, § 20 Abs. 2 Satz 2 UVPG).

Der Vorhabenträger hat neben dem UVP-
Bericht die gemäß § 16 UVPG nach -
folgend aufgeführte, das Verfahren be- 

1. Jeder kann gem. § 21 Abs. 1, 2 und 5
UVPG bis spätestens einen Monat
nach Ablauf der Auslegungsfrist bis
zum 27.04.2018 (einschließlich) bei der
Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat
25, Am Bonneshof 35, 40474 Düssel-
dorf oder bei der bei der Stadt Kamp-
Lintfort, Am Rathaus 2, 47475 Kamp-
Lintfort Einwendungen gegen das Vor-
haben schriftlich oder zur Niederschrift
erheben. Darauf, dass eine nicht durch
eine elektronische Signatur abgesi-
cherte E-Mail nicht der erforderlichen
Schriftform für Einwendungen oder
Äußerungen genügt, wird hingewiesen.
Die Einwendung muss den geltend ge-
machten Belang und das Maß seiner
Beeinträchtigung erkennen lassen.

Nach Ablauf dieser Äußerungsfrist sind
Einwendungen und Äußerungen aus-
geschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG
NRW, § 21 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5
UVPG). Einwendungen und Stellung -
nahmen der Vereinigungen sind nach
Ablauf dieser Frist ebenfalls aus -
geschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG
NRW). Der Einwendungsausschluss
beschränkt sich bei Einwendungen
und Stellungnahmen, die sich auf die
Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG
beziehen, nur auf dieses Verwaltungs-
verfahren.

Die Bezirksregierung Düsseldorf bietet
die Möglichkeit an, Einwendungen in
rechtsverbindlicher elektronischer
Form gemäß § 3a VwVfG NRW über
das Elektronische Gerichts- und Ver-
waltungspostfach (EGVP) zu senden. 
Wegen der diesbezüglichen Zugangs-
voraussetzungen wird auf die Internet-
veröffentlichung unter 
www.brd.nrw.de/wirueberuns/
EGVP.html verwiesen. Eine einfache
E-Mail erfüllt diese Anforderungen
nicht und bleibt daher unberücksich-
tigt.

2. Bei Einwendungen, die von mehr als
50 Personen auf Unterschriftslisten un-
terzeichnet oder in Form vervielfältigter 

gleichlautender Texte eingereicht wer-
den (gleichförmige Eingaben), ist auf
jeder mit einer Unterschrift versehenen
Seite ein Unterzeichner mit Namen,
Beruf und Anschrift als Vertreter der
übrigen Unterzeichner zu bezeichnen.
Anderenfalls können diese Einwendun-
gen unberücksichtigt bleiben.

3. Diese ortsübliche Bekanntmachung
dient auch der Benachrichtigung der
Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5
VwVfG NRW von der Auslegung des
Plans.

4. Die Planfeststellungsbehörde kann auf
eine Erörterung der rechtzeitig erhobe-
nen Stellungnahmen und Einwendun-
gen verzichten (§ 17a Nr. 1 FStrG).
Findet ein Erörterungstermin statt, wird
er rechtzeitig ortsüblich bekannt ge-
macht werden. Ferner werden diejeni-
gen, die rechtzeitig Einwendungen er-
hoben haben, bzw. bei gleichförmigen
Einwendungen wird der Vertreter, von
dem Termin gesondert benachrichtigt
(§ 17 VwVfG NRW). Sind mehr als
50 Benachrichtigungen vorzunehmen,
so können sie durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden.
Die Vertretung durch einen Bevoll-
mächtigten ist möglich. Die Bevoll-
mächtigung ist durch eine schriftliche
Vollmacht nachzuweisen, die zu den
Akten der Anhörungsbehörde zu
geben ist.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in
dem Erörterungstermin kann auch
ohne ihn verhandelt werden. 

Das Anhörungsverfahren ist mit Ab-
schluss des Erörterungstermins been-
det.
Der Erörterungstermin ist nicht öffent-
lich.

5. Durch Einsichtnahme in die Planunter-
lagen, Erhebung von Einwendungen
und Stellungnahmen, Teilnahme am
Erörterungstermin oder Vertreter -
bestellung entstehende Kosten werden
nicht erstattet.
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Bezeichnung der Unterlage                 Verfasser                                       Datum
Erläuterungsbericht (Unterlage 1)          DEGES/ Kocks Ingenieure/
                                                             Leonhardt, Andrä und Partner      30.11.2017
Lagepläne der Immissionsschutz -        DEGES/ Kocks Ingenieure/
maßnahmen (Unterlage 7)                     Leonhardt, Andrä und Partner      30.11.2017
Lagepläne der Entwässerungs -             DEGES/ Kocks Ingenieure/
maßnahmen (Unterlage 8)                     Leonhardt, Andrä und Partner      30.11.2017
Landschaftspflegerische                       DEGES/ Cochet Consult               30.11.2017
Maßnahmen (Unterlage 9)                     
Immissionstechnische Unter -                DEGES/ Kocks Ingenieure/
suchungen (Unterlage 17)                     Leonhardt, Andrä und Partner      30.11.2017
Wassertechnische Unter -                      DEGES/ Kocks Ingenieure/
suchungen (Unterlage 18)                     Leonhardt, Andrä und Partner      30.11.2017
Umweltfachliche Unter -                        DEGES/ Kocks Ingenieure/
suchungen (Unterlage 19)                     Leonhardt, Andrä und Partner      30.11.2017

treffende entscheidungserhebliche Unter-
lagen vorgelegt, die Bestandteil der Aus-
legungsunterlagen sind:

http://www.stadtmg.de/Auslegung
http://www.uvp.nrw.de
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/


6. Entschädigungsansprüche, soweit über
sie nicht in der Planfeststellung dem
Grunde nach zu entscheiden ist, wer-
den nicht in dem Erörterungstermin,
sondern in einem gesonderten Ent-
schädigungsverfahren behandelt.

7. Über die Einwendungen und Stellung -
nahmen wird nach Abschluss des
Anhörungsverfahrens durch die Plan-
feststellungsbehörde entschieden. Die
Zustellung der Entscheidung (Planfest-
stellungsbeschluss) an die Einwender
und diejenigen, die eine Stellungnahme
abgegeben haben, kann durch öffent -
liche Bekanntmachung ersetzt werden,
wenn mehr als 50 Zustellungen vor -
zunehmen sind.

8. Vom Beginn der Auslegung des Plans
treten die Anbaubeschränkungen nach
§ 9 FStrG und die Veränderungssperre
nach § 9a FStrG in Kraft. Darüber hin-
aus steht ab diesem Zeitpunkt der Vor-
habenträgerin ein Vorkaufsrecht an
den vom Plan betroffenen Flächen zu
(§ 9a Abs. 6 FStrG).

9. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist,
wird darauf hingewiesen,
- dass die für das Verfahren zuständi-
ge Behörde und die für die Ent-
scheidung über die Zulässigkeit des
Vorhabens sowie für weitere Infor-
mationen und Fragen zuständige
Behörde die Bezirksregierung Düs-
seldorf ist,

- dass über die Zulässigkeit des Vor-
habens durch Planfeststellungsbe-
schluss entschieden wird,

- dass die ausgelegten Planunter -
lagen die nach § 16 Abs. 1 UVPG
notwen digen Angaben (d. h. den
sog. UVP-Bericht sowie
entscheidungserheb liche Berichte
und Empfehlungen) enthalten und

- dass die Anhörung zu den ausge-
legten Planunterlagen auch die Be-
teiligung der Öffentlichkeit zu den
Umweltauswirkungen des Vorha-
bens gem. § 18 Abs. 1 UVPG ist.

Mönchengladbach, den 05.02.2018

Fach bereich Geoinformation
Im Auftrag

gez. Rüdiger Zachert
Ltd. Stadtvermessungsdirektor

Öffentliche Zustellung

Herrn Dr. Jochen Fried

Letzte bekannte Anschrift:
Mariahilferstraße 49/2/28a

01060 Wien
Österreich

kann die Ordnungsverfügung – Festset-
zung der Ersatzvornahme – der Stadt
Mönchengladbach – vertreten durch den

Oberbürgermeister – Ordnungsamt – vom
30.01.2018 über die zu veranlassenden
Schornsteinfegerarbeiten im Objekt
Eickener Höhe 26, 41063 Mönchenglad-
bach, nicht zugestellt werden.

Der letzte Versuch einer Zustellung per
Einschreiben vom 14.11.2017 kam mit
dem Vermerk „Empfänger verzogen“ in
den Rücklauf. Sein derzeitiger Aufenthalt
ist unbekannt.

Die öffentliche Zustellung wird daher
gemäß § 1 in Verbindung mit § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (LZG) vom
07. März 2006 (GV NRW S. 94) angeord-
net.

Der Empfänger wird hiermit aufgefordert,
die Ordnungsverfügung – Zweitbescheid –
beim Ordnungsamt, Hauptstraße 162–168,
41236 Mönchengladbach, Zimmer 212,
während der Dienststunden abzuholen
oder einzusehen.

Die Ordnungsverfügung gilt mit Ablauf
von zwei Wochen nach Aushang dieser
Mitteilung- ohne Einbeziehung des Aus-
hängetages- sowie Bekanntgabe im
Amtsblatt als zugestellt. Ab diesem Zeit-
punkt können durch Ablauf von in der
Ordnungsverfügung enthaltenen Fristen
Rechtsverluste drohen.

Sofern der Aushang und die Bekannt -
machung im Amtsblatt nicht gleichzeitig
erfolgen, gilt die Zustellung als an dem
Tag bewirkt, an dem die 2-Wochen-Frist
der letzten Veröffentlichung (Aushang der
Benachrichtigung oder Bekanntmachung
im Amtsblatt) endet.

Mönchengladbach, den 30.01.2018
Der Oberbürgermeister
Ordnungsamt

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Personal, Organisation und IT,
41050 Mönchengladbach, vergibt im offe-
nen Verfahren

Ort der Leistung:
Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Abholung, Portooptimierung/Konsoli-
dierung und Zustellung der täglich an-
fallenden Postsendungen 

Aufteilung in Lose:
Ja 

Art und Umfang der einzelnen Lose:
Los 1  – Briefe
Los 2  – Einschreiben
Los 3  – Zustellungsaufträge

Angebote sind möglich für:
ein Los, mehrere Lose, alle Lose

Ausführungsfrist:
01.07.2018 bis maximal 30.06.2022 

Fachliche Auskunft erteilt:
Fach bereich Personal, Organisation und IT,
Herr Kirberich, Telefon: 02161/25-25 61,
Fax-Nr.: 02161/25-25 68 
E-Mail:
zentrale-dienste@moenchengladbach.de

Vergaberechtliche Auskunft erteilt:
Herr Halbowski, Telefon: 02161/25-25 66

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf dem Verga-
bemarktplatz Rheinland (evergabe.nrw.de)
unter der Vergabenummer 10-2018-005

Absendetag der Bekanntmachung an das
Amt für amtliche Veröffentlichungen der
Europäischen Gemeinschaften
02.02.2018 

Ablauf der Angebotsfrist:
13.03.2018, 12:00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Stadtverwaltung
Fach bereich Personal, Organisation und IT,
Wilhelm-Strauß-Str. 50–52, 
Submissionsstelle VOL, Zimmer 022,
41236 Mönchengladbach

Folgende Nachweise und Erklärungen
werden gefordert:
- Aktuelle Fotokopie der Lizenzurkunde
der Bundesnetzagentur

- Bieterfragebogen
- Aussagkräftige, aktuelle Referenzen,
insbesondere von vergleichbaren, öf-
fentlichen Auftraggebern mit ähn -
lichem Mengengerüst zur Beurteilung
von Umfang und Art der Leistungs -
erbingung sowie zur fristgerechten und
gleichbleibenden Leistungsfähigkeit für
die Dauer der Vertragsbeziehungen

- Art und Form von Qualitätssicherungs-
konzepten

- Nachweis über die aktuelle Haftpflicht-
und Transportversicherung

- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue
und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG. Die Ver-
pflichtungserklärung ist, wenn sie nicht
mit dem Angebot vorgelegt wird, vom
Bestbieter auf Anforderung durch den
Auftraggeber innerhalb von 5 Werk -
tagen vorzulegen. Eine Nichtvorlage in-
nerhalb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlags- und Bindefrist:
31.05.2018

Wertungskriterium:
- 50 % Preis
- 30 % Konzept Qualitätssicherung und
Personalqualifikation

- 20 % Umweltaspekte.

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 22
VOL/A-EG.
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Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Fach bereich Personal,
Organisation und IT –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Schule und Sport, Abteilung
Sport –, 41050 Mönchengladbach, vergibt
in öffentlicher Ausschreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Modernisierung Sportanlage Radrenn-
bahn

Art und Umfang der Leistung:
Die Außenanlagen der Sportanlage „Rad-
rennbahn“ sollen saniert werden. Hierzu
wird ein neues Funktionsgebäude, eine
Skateanlage, eine Kunststofflaufbahn und
ein Kunststoffrasenkleinspielfeld errichtet.
Das Kunststoffrasenspielfeld mit ovaler
Form soll mit einem sandverfüllten und
gekräuselten Kunststoffrasenbelag aus -
gestattet werden. Südlich des Spielfeldes
wird eine neue Betonstufenanlage erstellt.
Umlaufend um die gesamte Sportanlage
wird ein Asphalt Weg als Jogging/Fitness-
Pfad fungieren. Dieser führt um die
gesamte Anlage und kann durch die
vor gesehene LED-Beleuchtung zu jeder
Jahreszeit sicher genutzt werden.
Die Wegeflächen im Eingangsbereich wer-
den mit einem Betonsteinpflaster 30/15
versehen. Zu den geplanten leichtathleti-
schen Disziplinen gehören Kugelstoß
Weitsprung und eine Sprintstrecke. Die
Weitsprunganlage erhält einen Anlauf von
30 m und wird mit einem Kunststoffbelag
Typ D ausgeführt. Identisch hierzu wird
die Sprintstrecke mit einer Gesamtlänge
von 112 m ausgeführt. Zur Ableitung wird
das Regenwasser wird über Pflaster- und
Muldenrinnen aufgefangen und über Ab-
setzschächte Sickermulden zugeführt.
Hauptmassen:
13.100 Quadratmeter Planum 
2.950 Quadratmeter Sportplatzaufbau ab-
tragen 
1.095 Kubikmeter Bodenabfuhr 
915 Kubikmeter Grabenaushub 
2.370 Kubikmeter Erdbewegung 
195 Meter Dränage 
235 Meter Entwässerungsleitung Regen-
wasser 
35 Meter Entwässerungsleitung Schmutz-
wasser 
8 Stück Schächte 
220 Meter Muldenrinne 
100 Meter Betonsitzblockstufen 
45 Meter Betonsitzblöcke 
14 Meter Beton-Winkelsteine 
1.120 Quadratmeter Tragschicht Kunst-
stoffrasen 

678 Quadratmeter Tragschicht Kunst-
stoffbelag 
1.500 Quadratmeter Tragschicht Wege-
flächen 
1.500 Quadratmeter Pflasterfläche 
985 Quadratmeter Asphalttragdeck-
schicht 
5.630 Quadratmeter Vegetationsfläche 
18 Stück Gehölze 
625 Meter Kabel NYY-J 5x10 mm² 
815 Meter Kabel NYY-J 5x6 mm² 
22 Stück LED-Wegebeleuchtung LPH 4,5 m 
4 Stück Mastleuchten LPH 5,5 m 
200 Meter Bandeisen 
1 Stück Hauptverteilung

Ausführungsfrist:
09.04.2018 – 28.09.2018

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Knecht, Telefon: 02161/25-53932

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2018-040.

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
23.02.2018, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am  23.02.2018,
10.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017, statt.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -
träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-

riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-
legen ist.

Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich.

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue
und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagsfrist:
25.03.2018

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zu VOB/A § 12 Abs. 1 Nr. 2 w): Bezirks -
regierung Düsseldorf – Dezernat 34 –,
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Schule und Sport, Abteilung
Sport –, 41050 Mönchengladbach, vergibt
in öffentlicher Ausschreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Sanierung des Kunststoffspielfeldes am
Gymnasium  Odenkirchen, Mülgaustr. 43,
41199 Mönchengladbach
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Art und Umfang der Leistung:
Erneuerung des Kunststoffbelages auf
dem Kleinspielfeld 22 x 44 m

Nebenangebote werden zugelassen:
Nein

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Ring, Telefon: 02161/25-53931

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2018-041.

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder  E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
23.02.2018, 11.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am  23.02.2018,
11.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Oberge-
schoss, Zimmer 2017, statt.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -
träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-
legen ist.

Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich.

Die Erteilung des Auftrages kann von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes

• Liste vergleichbarer Referenzobjekte

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue
und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagsfrist: 06.04.2018

Zuschlagskriterien:
90 % Preis
10 % Gewährleistungsverlängerung

Zu VOB/A § 12 Abs. 1 Nr. 2 w): Bezirks -
regierung Düsseldorf – Dezernat 34 –,
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Schule und Sport, Abteilung
Sport –, 41050 Mönchengladbach, vergibt
in öffentlicher Ausschreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Modernisierung Sportanlage Radrenn-
bahn

Art und Umfang der Leistung:
Zaunbauarbeiten
25  Meter Barriere
53 Meter Ballfangzaun
160 Meter Stabgitterzaun H 2,00m
anthrazit
200 Meter Stabgitterzaun H 2,00m
verzinkt

Ausführungsfrist:
22.05.2018 – 25.07.2018

Nebenangebote werden zugelassen:
Nein

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Knecht, Telefon: 02161/25-53932

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2018-043.

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder  E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
02.03.2018, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am  02.03.2018,
10.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Oberge-
schoss, Zimmer 2017, statt.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -
träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht, Min-
destlohn) in Verbindung mit § 8 Tarif-
treue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen sowie der §§ 18 (Berücksich-
tigung sozialer Kriterien) und 19 (Frau-
enförderung) Tariftreue- und Vergabe-
gesetz Nordrhein-West falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-
legen ist.

Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich.
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Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue
und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagsfrist:
01.04.2018

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zu VOB/A § 12 Abs. 1 Nr. 2 w): Bezirk -
sregierung Düsseldorf – Dezernat 34 –,
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Straßenbau und Verkehrstechnik,
Abteilung Straßen- und Ingenieurbau –,
41050 Mönchengladbach, vergibt in öf-
fentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Stadtgebiet Mönchengladbach (Jahres-
vertrag Geotechnische Untersuchungen
für Straßen- und Ingenieurbaumaßnah-
men 2018 & 2019

Art und Umfang der Leistung:
Geotechnische Untersuchungen
(Entnahme, Analyse und Bewertung von
geotechnischen Proben im Straßen- und
Ingenieurbau)

Ausführungsfrist:
01.04.2018 – 31.03.2020 

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Konejung, Telefon: 02161/25-9079

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2018-046.

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -

geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
06.03.2018, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017
- schriftlich

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -
träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Krankenkasse

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen: 
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue
und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Die Verpflichtungserklärung ist, wenn
sie nicht mit dem Angebot vorgelegt
wird, vom Bestbieter auf Anforderung
durch den Auftraggeber innerhalb von
5 Werktagen vorzulegen. Eine Nicht-
vorlage innerhalb der genannten Frist
führt zum Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Bindefrist:
05.04.2018

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§22 EG VOL/A.

Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Gebäu-
demanagement Mönchengladbach
(GMMG) –, 41050 Mönchengladbach, ver-
gibt im Offenen Verfahren

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
GE Stadtmitte, Neubau Mensa/Forum,
Karl-Fegers-Str. 85

Art und Umfang der Leistung:
Putz- und Stuckarbeiten
ca. 2.000 m² Innenputz,
ca. 200 m² Akustikputz

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
09.04. – 04.05.208

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Janke, Telefon 02161/25-8912

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2018-042.

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
01.03.2018, 11.00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet  01.03.2018, 11.00
Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017, statt.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOB).
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Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -
träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-
legen ist.

Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich.

Über die im Angebotsschreiben enthalte-
nen Eigenerklärungen (Ziffer 8) hinaus
kann die Erteilung des Auftrages  von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Krankenkasse

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft

• gültige Handwerkskarte/Bescheini-
gung der IHK

• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-
beitskräfte der letzten 3 Jahre

• Angaben zur technischen Ausrüstung
für die Durchführung der Leistung

• Angaben zum für die Leistung und
Aufsicht vorgesehenen technischen
Personal

Es werden Eignungsnachweise, die durch
Präqualifizierungsverfahren erworben wer -
den, zugelassen.

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue
und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zuschlagsfrist:
30.04.2018

Zu § 21a VOB/A: Vergabekammer Rhein-
land, Spruchkörper Düsseldorf, Am Bon-
neshof 35, 40474 Düsseldorf; Tel.: 0211/
475-0; 0211/475-3637; Fax: 0211/
475-3989.

Datum der Absendung der europaweiten
Bekanntmachung an das Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften: 29.01.2018

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Gebäu-
demanagement Mönchengladbach
(GMMG) –, 41050 Mönchengladbach, ver-
gibt in öffentlicher Ausschreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Gebäude der Stadt Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Reparaturverglasungsarbeiten 
Jahresvertrag 2018-2019

Aufteilung in Lose:
2 Lose

Angebote sind möglich für:
alle Lose

Art und Umfang der einzelnen Lose:
Los 1 Stadtgebiet Nord
Los 2 Stadtgebiet Süd

Ausführungsfrist:
15.03.2018 – 14.03.2019 

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Sommer, Telefon: 02161/25-8945

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2018-044.

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Oberge-
schoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/25-
8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
02.03.2018, 11.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am  02.03.2018,
11.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Oberge-
schoss, Zimmer 2017, statt.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -
träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht, Min-
destlohn) in Verbindung mit § 8 Tarif-
treue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen sowie der §§ 18 (Berücksich-
tigung sozialer Kriterien) und 19 (Frau-
enförderung) Tariftreue- und Vergabe-
gesetz Nordrhein-West falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-
legen ist.

Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich.

Es werden Eignungsnachweise, die durch
Präqualifizierungsverfahren erworben wer -
den, zugelassen.

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:

43

http://www.evergabe.nrw.de


- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue
und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagsfrist:
03.04.2018

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zu VOB/A § 12 Abs. 1 Nr. 2 w): Bezirks -
regierung Düsseldorf – Dezernat 34 –,
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Gebäu-
demanagement Mönchengladbach
(GMMG) –, 41050 Mönchengladbach, ver-
gibt im Offenen Verfahren

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Neubau 6. Gesamtschule, Neubau Klas-
sentrakt Karl-Fegers-Str. 

Art und Umfang der Leistung:
Schlosserarbeiten

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
16.04.2018 – 27.04.2018

Nebenangebote werden zugelassen:
bei gleichzeitiger Abgabe eines Hauptan-
gebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Küppers, Telefon 02161/25-8914

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2018-051.

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,

41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
05.03.2018, 11.00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet  05.03.2018, 11.00
Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Oberge-
schoss, Zimmer 2017, statt.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOB).

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -
träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-
legen ist.

Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich.

Über die im Angebotsschreiben enthalte-
nen Eigenerklärungen (Ziffer 8) hinaus
kann die Erteilung des Auftrages  von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Krankenkasse

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft

• gültige Handwerkskarte/Bescheini-
gung der IHK

• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-
beitskräfte der letzten 3 Jahre

• Angaben zur technischen Ausrüstung
für die Durchführung der Leistung

• Angaben zum für die Leistung und
Aufsicht vorgesehenen technischen
Personal

Es werden Eignungsnachweise, die durch
Präqualifizierungsverfahren erworben wer -
den, zugelassen.

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue
und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zuschlagsfrist:
03.05.2018

Zu § 21a VOB/A: Vergabekammer Rhein-
land, Spruchkörper Düsseldorf, Am Bon-
neshof 35, 40474 Düsseldorf; Tel.: 0211/
475-0; 0211/475-3637; Fax: 0211/
475-3989.

Datum der Absendung der europaweiten
Bekanntmachung an das Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften: 05.02.2018

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt -

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Gebäu-
demanagement Mönchengladbach
(GMMG) –, 41050 Mönchengladbach, ver-
gibt in öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Umzug des Stadtarchivs Mönchenglad-
bach
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Art und Umfang der Leistung:
Verlagerung des kompletten Archiv -
bestandes einschließlich 9 Arbeitsplätzen
vom Verwaltungsgebäude Oberstadt,
Aachener Str. 2 zum Vitus-Center, Goe -
benstr. 4-8, beides 41061 Mönchenglad-
bach

Aufteilung in Lose: Nein

Ausführungsfrist:
30 Arbeitstage 

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Köhler, Telefon: 02161/25-8916
Frau Mazzoletti, Telefon: 02161/25-8855

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2018-048.

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Oberge-
schoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/25-
8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
06.03.2018, 11.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017
- schriftlich

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -
träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• Angaben zum für die Leistung und
Aufsicht vorgesehenen technischen
Personal

• weitere Eignungsnachweise

Folgende Nachweise aus dem Leistungs-
verzeichnis:
siehe Leistungsverzeichnis

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen: 
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue
und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Die Verpflichtungserklärung ist, wenn
sie nicht mit dem Angebot vorgelegt
wird, vom Bestbieter auf Anforderung
durch den Auftraggeber innerhalb von
5 Werktagen vorzulegen. Eine Nicht-
vorlage innerhalb der genannten Frist
führt zum Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Bindefrist:
17.04.2018

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§22 EG VOL/A.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Gebäu-
demanagement Mönchengladbach
(GMMG) –, 41050 Mönchengladbach, ver-
gibt im Offenen Verfahren

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
GE Stadtmitte, Neubau Klassentrakt u.
Neubau Mensa/Forum, Karl-Fegers-Str.
85

Art und Umfang der Leistung:
Außenanlagen

Aufteilung in Lose:
2 Lose

Angebote sind möglich für:
alle Lose

Art und Umfang der einzelnen Lose:
LOS 1: Bodenbewegung (Aus- u. Einbau)
ca. 2.000 cbm,
Asphaltflächen ca. 1.600 qm, Pflaster-
flächen Betonstein ca. 350 qm, Wege- u.
Pflanzeinfassung ca. 750 m, Winkelstein-
mauer ca. 80 m, Entwässerungsgräben
ca. 300 m mit Punkteinläufen und Kasten-
rinnen, Zaunanlage (Versetzung u. Ergän-
zung u. Toranlagen) ca. 260 m, Vegetati-
onsflächen ca. 3.700 qm davon 2.800 qm

Rasenfläche, Fahrradbügel ca. 22 Stck.,
Mastleuchten ca. 10 Stck., Sitzbänke 5
Stck., Absturzsicherung ca. 70 m;
LOS 2: Bodenbewegung (Aus- u. Einbau)
ca. 1.400 cbm, 
Abbruch Asphaltflächen ca. 1.400 qm,
Herstellen Asphaltfläche ca. 1.600 qm,
Pflasterflächen in Betonstein ca. 140 qm
und in Mosaikstein 80 qm, Wege- u.
Pflanzeinfassung ca. 520 m, Rampenanla-
gen incl. Geländer 4 Stck., Entwässe-
rungsgräben ca. 630 m mit 12 Einläufen,
Zaunanlage (Versetzung u. Ergänzung u.
Toranlagen) ca. 60 m, Vegetationsflächen
ca. 350 qm, Fahrradbügel ca. 48 Stck.,
Sitzbänke 4 Stck.

Ausführungsfrist:
16.04.2018 – 20.07.2018

Nebenangebote werden zugelassen:
Nein

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Janke, Telefon: 02161/25-8912
Frau Zilske, Telefon: 02161/25-51306

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2018-054.

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
09.03.2018, 11.00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet 09.03.2018, 11.00
Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Oberge-
schoss, Zimmer 2017, statt.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOB).

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -
träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen
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- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-
legen ist.

Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich.

Über die im Angebotsschreiben enthalte-
nen Eigenerklärungen (Ziffer 8) hinaus
kann die Erteilung des Auftrages von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Krankenkasse

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft

• gültige Handwerkskarte/Bescheini-
gung der IHK

• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-
beitskräfte der letzten 3 Jahre

• Angaben zur technischen Ausrüstung
für die Durchführung der Leistung

• Angaben zum für die Leistung und
Aufsicht vorgesehenen technischen
Personal

Es werden Eignungsnachweise, die durch
Es werden Eignungsnachweise, die durch
Präqualifizierungsverfahren erworben wer -
den, zugelassen.

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue
und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zuschlagsfrist:
08.05.2018

Zu § 21a VOB/A: Vergabekammer
Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf, Am
Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf; Tel.:
0211/475-0; 0211/475-3637; Fax:
0211/475-3989.

Datum der Absendung der europaweiten
Bekanntmachung an das Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften: 06.02.2018

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Gebäu-
demanagement Mönchengladbach
(GMMG) –, 41050 Mönchengladbach, ver-
gibt im Offenen Verfahren

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Gesamtschule Stadtmitte; Karl-Fegers-
Str., Aachener Str.

Art und Umfang der Leistung:
LOS 1: Heizzentrale Karl-Fegers-Str., 
LOS 2: Heizzentrale Aachener Str., 
LOS 3: Umbauarbeiten Bestand Karl-
Fegers-Str., 
LOS 4: Umbauarbeiten Bestand Aachener
Str.

Aufteilung in Lose:
4 Lose

Angebote sind möglich für:
alle Lose

Art und Umfang der einzelnen Lose:
LOS1: 2 Brennwertkessel a 400 kW,  2
Heizungsverteiler mit 11 Heizkreisen, ca.
400 m Rohrleitung (DN 15- DN 150). 
LOS 2: 2 Brennwertkessel a 320 KW, Hei-
zungsverteiler mit 10 Heizkreisen 
LOS 3: kleinere Sanitärarbeiten
LOS 4: 50 m Trinkwasserletg. 5 Stk. Ein-
richtungsgegenstände, Ventilator 700
m³/h.

Ausführungsfrist:
04.06.2018 – 31.08.2018 (Einzeltermine
nach Angabe im LV.) 

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Gluth, Telefon: 02161/25-8971

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2018-049.

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
12.03.2018, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet  12.03.2018, 10.30
Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017, statt.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOB).

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -
träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-
legen ist.

Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich.

Über die im Angebotsschreiben enthalte-
nen Eigenerklärungen (Ziffer 8) hinaus
sind folgende Nachweise mit dem Ange-
bot vorzulegen:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes
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• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Krankenkasse

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft

• gültige Handwerkskarte/Bescheini-
gung der IHK

• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-
beitskräfte der letzten 3 Jahre

• Angaben zur technischen Ausrüstung
für die Durchführung der Leistung

• Angaben zum für die Leistung und
Aufsicht vorgesehenen technischen
Personal

Es werden Eignungsnachweise, die durch
Präqualifizierungsverfahren erworben wer -
den, zugelassen.

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue
und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zuschlagsfrist:
11.05.2018

Zu § 21a VOB/A: Vergabekammer
Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf, Am
Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf; Tel.:
0211/475-0; 0211/475-3637; Fax:
0211/475-3989.

Datum der Absendung der europaweiten
Bekanntmachung an das Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften: 05.02.2018

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Gebäu-
demanagement Mönchengladbach
(GMMG) –, 41050 Mönchengladbach, ver-
gibt im Offenen Verfahren

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Gesamtschule Stadtmitte; Karl-Fegers-
Str., Aachener Str.

Art und Umfang der Leistung:
LOS 1: Dämmarbeiten Heizzentrale
Karl-Feger-Str. 
LOS 2: Dämmarbeiten Heizzentrale
Aachener Str., 

Aufteilung in Lose:
2 Lose

Angebote sind möglich für:
alle Lose

Art und Umfang der einzelnen Lose:
LOS 1: 480 m Dämmung
LOS 2: 260 m Dämmung

Ausführungsfrist:
06.08.2018 – 24.08.2018 (Einzeltermine
nach Angabe im LV.) 

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Gluth, Telefon: 02161/25-8971

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2018-050.

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
12.03.2018, 11.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet  12.03.2018, 11.30
Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017, statt.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOB).

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -
träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-
legen ist.

Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich.

Über die im Angebotsschreiben enthalte-
nen Eigenerklärungen (Ziffer 8) hinaus
sind folgende Nachweise mit dem Ange-
bot vorzulegen:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Krankenkasse

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft

• gültige Handwerkskarte/Bescheini-
gung der IHK

• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-
beitskräfte der letzten 3 Jahre

• Angaben zur technischen Ausrüstung
für die Durchführung der Leistung

• Angaben zum für die Leistung und
Aufsicht vorgesehenen technischen
Personal

Es werden Eignungsnachweise, die durch
Präqualifizierungsverfahren erworben wer -
den, zugelassen.

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue
und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.
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Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zuschlagsfrist:
11.05.2018

Zu § 21a VOB/A: Vergabekammer
Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf, Am
Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf; Tel.:
0211/475-0; 0211/475-3637; Fax:
0211/475-3989.

Datum der Absendung der europaweiten
Bekanntmachung an das Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften: 05.02.2018

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Aufgebot
eines Sparkassenbuches

Für das nachstehend aufgeführte ver -
lorengegangene Sparkassenbuch, aus -
gestellt von der Stadtsparkasse Mön-
chengladbach, ist die Kraftloserklärung
beantragt worden:

Sparkassenbuch-Nr.:

3500674274

Der/Die Inhaber/in des vorgenannten
Sparkassenbuches wird aufgefordert, bin-
nen drei Monaten, spätestens am 30. April
2018, seine/ihre Rechte anzumelden und
das Sparkassenbuch vorzulegen, andern-
falls wird dieses für kraftlos erklärt.

Mönchengladbach, den 30. Januar 2018

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand
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